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Merkblatt Lotto- und Tombolabewilligungen 
 
 
Gemäss Art. 15 der Lotterieverordnung gilt ab 01.01.2010 folgendes: 
 
Tombolas und Lottos können ohne Bewilligung durchgeführt werden.  
Die Erträge aus Tombolas und Lottos dürfen nur für gemeinnützige und wohltätige 
Zwecke eingesetzt werden.  
 


